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Beschluss 
des Hauptausschusses stellvertretend für die Bezirksversammlung  

(§ 15 Absatz 3 BezVG)  
auf Empfehlung des Sozialausschusses  

 
 
Geplante Bildung eines bezirklichen Zentralamts Unterhaltsvorschuss 
Anhörung der Bezirksversammlung nach § 26 Bezirksverwaltungsgesetz 
 
Die Bezirksversammlung beschließt folgende Stellungnahme: 
 
Eine Anlaufstelle der Abteilung Unterhaltsvorschuss und Elterngeld im bisherigen 
Umfeld des Sozialen Dienstleistungszentrums in der Alten Königstraße ist zu erhalten. 
 
Darüber hinaus wird dem Senat gemäß 27 Abs. 1 BezVG empfohlen, die 
Zuständigkeitsanordnung für die Durchführung der Aufgaben aus dem 
Unterhaltsvorschuss erst mit Wirkung zum 01.06.2025 statt zum 01.05.2025 zu ändern. 
 
Hierdurch soll der Bezirksversammlung die Möglichkeit gegeben werden, innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums Stellung zum Vorhaben nehmen zu können. 
 
 
 
Anlage: 
Anhörungsschreiben Bezirksamtsleitung vom 24.03.2025 
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Geplante Bildung eines bezirklichen Zentralamts Unterhaltsvorschuss 

Erste Anhörung der Bezirksversammlung nach § 26 Bezirksverwaltungsgesetz 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

sehr geehrte Mitglieder der Bezirksversammlung, 

 

der Senat plant mit Wirkung zum 01.05.2025 die Zuständigkeitsanordnung für die Durchfüh-

rung der Aufgaben aus dem Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zu ändern. Dabei soll zum 

einen die bislang partiell bei der Finanzbehörde, Landesbetrieb Kasse.Hamburg, bestehende 

Zuständigkeit für die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen für die Bezirke Hamburg-Mitte 

und Bergedorf vorzeitig beendet werden, zum anderen die Zuständigkeit für die Durchführung 

der Aufgaben des UVG beim Bezirksamt Wandsbek, dem bisherigen Federführer für dieses 

Thema, für alle Bezirke konzentriert werden. 

 

Grund für die bisherigen Reformbemühungen, aber auch Hintergrund für eine Konzentration 

der Aufgaben in Wandsbek ist es, dass die Unterhaltsvorschussleistungen, die die Stadt an-

stelle des eigentlichen Pflichtigen leistet, zwar gesetzlich nur als Vorschuss gewährt werden, 

die Heranziehungs- und Rückforderungsquote dieser Mittel allerdings erhöht werden soll. Darin 

sind sich der Rechnungshof, der Senat und auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, das die Mittel zur Verfügung stellt, einig. Gleichzeitig soll darunter aber 

keinesfalls die Gewährung der Leistung, die Auszahlung der Unterhaltsvorschüsse an die An-

spruchsberechtigten, leiden und auf dem bisherigen hohen Serviceniveau bleiben bzw. dieses 

noch gesteigert werden. 

Bezirksamtsleiterin 
 
Frau Dr. Stefanie von Berg 
 
Platz der Republik 1 
22765 Hamburg 
Tel.: 040 - 42811 – 1500 
E-Mail: stefanie.vonberg@altona.hamburg.de 
  
 

 

An 
 
Bezirksversammlung Altona 

Die Vorsitzende 
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Die Sozialbehörde, die Finanzbehörde, die Bezirksaufsichtsbehörde und die sieben Bezirks-

ämtern planen, aus den sieben UV-Abschnitten der Bezirksämter mittelfristig ein bezirkliches 

Zentralamt Unterhaltsvorschuss zu bilden, angebunden beim Bezirksamt Wandsbek. Die Be-

hörden bauen dabei auf einer Evaluation der Stabsstelle Prüfdienste der Finanzbehörde auf, 

die die bisherige Aufgabenwahrnehmung untersucht hat. Die Stabsstelle hat die Durchführung 

der Aufgabe in einer zentralen Organisationseinheit empfohlen. Bezirkliche Zentralämter, von 

denen es derzeit bereits einige gibt, stellen in der Praxis eine gute Organisationsform für durch 

die Bezirksämter wahrzunehmende Durchführungsaufgaben dar, die einer gewissen Einheit-

lichkeit bedürfen, vom Sozialraum unabhängig sind, aber nicht von übergeordneter Bedeutung 

sind. 

 

Die Änderung der Zuständigkeitsanordnung durch den Senat ist ein erster formaler Schritt hin 

zu einem bezirklichen Zentralamt. Für Serviceleistungen, die örtliche Anbindung und auch für 

das beschäftigte Personal ändert sich mit der Zuständigkeitsanordnung nichts. Die Bürgerin-

nen und Bürger erlangen auf denselben Wegen wie bislang die Vorschussleistungen. 

 

Das Bezirksamt Wandsbek ist beauftragt, das bezirkliche Zentralamt Unterhaltsvorschuss zu 

konzeptionieren. Der Erreichbarkeit und Beratungsmöglichkeit vor Ort für die Bürgerinnen und 

Bürger erforderlich ist; daher wird diesem Aspekt ein hoher Stellenwert zugemessen. Es ist 

geplant, die Bezirksversammlung auch zukünftig über wesentliche Entwicklungen in dieser An-

gelegenheit informiert zu halten.  

 

Der Bezirksversammlung wird hiermit insoweit vor der Senatsentscheidung nach § 26 BezVG 

angehört. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Dr. Stefanie von Berg 

Bezirksamtsleiterin 
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